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 Veröffentlicht am 30.05.1995

Index

L83009 Wohnbauförderung Wien

L83049 Wohnhaussanierung Wien

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §13 Abs3;

Wohnbauförderungs- und WohnhaussanierungsG Wr 1989 §20 Abs1;

Wohnbauförderungs- und WohnhaussanierungsG Wr 1989 §26 Abs5;

Rechtssatz

Eines Auftrages zur Beseitigung des Formgebrechens der Nichtvorlage des Nachweises des Einkommens

(Familieneinkommens) gem § 26 Abs 5 Wr Wohnbauförderungs- und WohnhaussanierungsG 1989 bedarf es nicht

mehr, wenn feststeht, daß der Antragsteller den geforderten Nachweis nicht zu erbringen vermag (Hinweis E

28.3.1977, 2015/76, VwSlg 9284 A/1977).

Schlagworte

Formgebrechen behebbare Beilagen
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